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Vorwort 
 
Informationen nach Artikel 13 der EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei 
Erhebung personenbezogener Daten bei 
der betroffenen Person 
 
Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger, 
 
die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Ein-
blick über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten bei der Stadt Dortmund verschaf-
fen. Hier finden Sie, getrennt nach unseren 
Aufgabengebieten, die wichtigsten Informatio-
nen über Rechtsgrundlagen, Zwecke der Ver-
arbeitung und den Kreis der Empfänger per-
sonenbezogener Daten. Bei weitergehenden 
Fragen richten Sie Ihre Anfrage bitte schrift-
lich oder per E-Mail an die Stadt Dortmund. 
Unsere Kontaktdaten sowie eine Übersicht Ih-
rer Rechte finden Sie im Nachfolgenden. 
 
 
Verantwortlich: 
Stadt Dortmund, Fachbereich 32 
44122 Dortmund 
E-Mail: ordnungsamt@stadtdo.de 
Telefon: 0231 50-0 
 
 
Kontaktdaten der/des behördlichen Daten-
schutzbeauftragten: 
Behördl. Datenschutzbeauftragte(r), 
Kleppingstr. 21-23, 44122 Dortmund 
E-Mail: datenschutz@stadtdo.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Betroffene Personen haben folgende 
Rechte, wenn die gesetzlichen und per-
sönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten  

personenbezogenen Daten  
• Recht auf Akteneinsicht nach den verfah-

rensrechtlichen Bestimmungen  
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten  
• Recht auf Löschung oder Einschränkung 

der Datenverarbeitung  
• Recht auf Widerspruch gegen die Daten-

verarbeitung wegen besonderer Um-
stände  

• Recht auf Beschwerde an die Aufsichts-
behörde  

• bei Datenschutzverstößen 
 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 04 44, 50102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
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Allgemeine Sicherheits-, Ordnungs- und 
Vollzugsangelegenheiten 
 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
 
Die Abteilung ist u.a. zuständig für: 
 

• Kampfmittelbeseitigung 

• Kehrgebühren 

• Rattenbekämpfung 

• Taubenfütterung 

• Beseitigung von "Autowracks" 

• Bestattung von Leichen 

• Erfassung gefährlicher Hunde 

• Sprenganzeigen 

• Überwachung Problemhäuser 

• Zwangsweise Einweisungen von psy-
chisch kranken Personen (PsychKG) 

• Zwangsweise Stilllegung von Kfz 
 
In diesem Rahmen werden die perso-
nenbezogenen Daten (u.a. Name, Vor-
name, Straße mit Hausnummer, usw.) 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen gespeichert und dienen der Ab-
teilung als Grundlage für die Erledigung 
der ihr gesetzlich übertragenen Aufga-
ben. 
 
 
 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
 

• Ordnungsbehördengesetz (OBG) 

• Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

• Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden  

• Landeshundegesetzes (LHundG) 

• Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NW 

• Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen bei psychischen Krankheiten 
(PsychKG) 

• Bauordnung (BauO NRW) 

• Polizeigesetz (PolG NRW) 
 

 

 
 
Soweit die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nicht auf Grundlage der vor-
genannten Rechtsgrundlagen erfolgt, er-
folgt sie subsidiär nach §§ 4,12, 13, 14 
DSG NRW. 
 
Empfänger und Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Da-
ten: 
 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Amtsge-
richt, LWL-Klinik Dortmund, Knapp-
schaftskrankenhaus Lütgendortmund, 
Marienhospital Hombruch, Sozialpsychi-
atrischer Dienst, Einwohnermeldewesen, 
Bezirksregierung Arnsberg, DSW21, 
Stadtkasse 
 
Dauer und Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungsfristen: 
 
10 Jahre 
5 Jahre (PsychKG) 
7 Jahre Kehrgebühren 
20 Jahre Sprenganzeigen 
Unbegrenzt Kampfmittelbeseitigung  
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Lebensmittelüberwachung
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
 
Zweck der Datenverarbeitung ist die 
Durchführung der amtlichen Lebensmit-
tel-, Bedarfs-gegenstände- und Futter-
mittelüberwachung. 
In Gewerbebetrieben, die Lebensmittel 
und Bedarfsgegenstände sowie Kosme-
tika und Futtermittel herstellen, behan-
deln oder in den Verkehr bringen, wer-
den vom zuständigen Fachpersonal un-
angemeldet Betriebskontrollen durchge-
führt und auch Proben entnommen, um 
die Einhaltung der rechtlichen Vorschrif-
ten zu überprüfen und ggf. entspre-
chende verwaltungsrechtliche Maßnah-
men anzuordnen und Ordnungswidrig-
keiten- bzw. Strafverfahren einzuleiten. 
Auskünfte nach dem Verbraucherinfor-
mationsgesetz werden auf Antrag (dieser 
muss hin-reichend bestimmt sein) erteilt, 
hierzu werden die Daten der Antragstel-
lerin/ des Antragstellers verarbeitet 
 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
 
Die Stadt Dortmund ist als Kreisord-
nungsbehörde gem. § 1 Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten auf Ge-
bieten des Verbraucherschutzes (Zu-
ständigkeitsverordnung Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen - ZustVOVS 
NRW) in Verbindung mit den einschlägi-
gen Rechtsnormen -hier vor allem das 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buch (LFGB)- grundsätzlich zuständig für 
die Angelegenheiten der Lebensmittel-
überwachung. Wahrgenommen werden 
diese Aufgaben vom Ordnungsamt, Be-
reich Lebensmittelüberwachung und Ve-
terinärwesen.  
Gem. Art. 6 Abs. 2 VO (EG) 852/2004 
haben Lebensmittelunternehmer der ent-
sprechenden zuständigen Behörde ihre 
Betriebe zwecks Registrierung zu mel-
den.  

Daten bezogen auf Unternehmen des In-
ternet-Handels werden der Stadt Dort-
mund zusätzlich durch andere Behörden 
bekanntgegeben (§ 38a LFGB). 
Bei Durchführung von Ordnungswidrig-
keitenverfahren sind die personenbezo-
genen Daten der zuständigen Behörde 
gem. § 111 Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten anzugeben. 
Anträge nach § 4 Verbraucherinformati-
onsgesetz müssen zur postalischen 
Übersendung der gewünschten Informa-
tionen den Namen und die Anschrift der 
Antragstellerin/ des Antragstellers enthal-
ten. 
 
Empfänger und Kategorien von Emp-

fängern der personenbezogenen 
Daten: 

 
Die Weitergabe der personenbezogenen 
Daten an das Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, die Staatsanwaltschaft, die Poli-
zei, Gerichte oder an andere Behörden 
erfolgt zu Ermittlungs-zwecken in und zur 
Durchführung von Verwaltungs-, Buß-
geld- und Strafverfahren. 
In Fällen der Gefahrenabwehr betreffend 
Lebensmittel, Futtermittel oder Kosme-
tika soll die Öffentlichkeit unter Nennung 
des Namens des Lebensmittel- und Fut-
termittelunterneh-mens informiert werden 
(§ 40 LFGB). 
In Antragsverfahren nach dem Verbrau-
cherinformationsgesetz werden beteilig-
ten Dritten auf Nachfrage Namen und 
Anschrift der Antragstellerin/ des Antrag-
stellers offengelegt, sofern diese/r den 
Antrag nicht zurückzieht. 
 
Dauer und Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungsfristen: 
 
10 Jahre
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Tiergesundheit 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
 
Zweck der Datenverarbeitung ist die 
Durchführung der amtlichen Überwa-
chung der Tier-gesundheit in den Berei-
chen Tierschutz, Tierseuchen, Tierarz-
neimittel und tierische Nebenprodukte. 
In Gewerbebetrieben, die unter die og. 
Überwachungsbereiche fallen sowie in 
gewerblichen und privaten Tierhaltungen 
werden vom zuständigen Fachpersonal 
unangemeldet Kontrollen durchgeführt, 
um die Einhaltung der rechtlichen Vor-
schriften zu überprüfen und ggf. entspre-
chende verwaltungsrechtliche Maßnah-
men anzuordnen und Ordnungswidrig-
keiten- bzw. Strafverfahren einzuleiten. 
Die Einhaltung der Verordnung zum 
Schutz freilebender Katzen im Gebiet der 
Stadt Dort-mund (KatzenschutzVO) ver-
pflichtet Katzenhalter*innen, ihre Tiere 
beim Ordnungsamt der Stadt Dortmund 
registrieren zu lassen, Name und An-
schrift der Haltungsperson sind anzuge-
ben. 
 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
 
Die Stadt Dortmund ist als Kreisord-
nungsbehörde gem. § 1 Verordnung 
über Zuständigkeiten auf den Gebieten 
der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämp-
fung und Beseitigung tierischer Neben-
produkte sowie zur Übertragung von Er-
mächtigungen zum Erlass von Tierseu-
chenverordnungen grundsätzlich zustän-
dig für die Angelegenheiten der Tier-
gesundheit, soweit in dieser Verordnung 
keine abweichende Zuständigkeit gere-
gelt ist. Wahrgenommen werden diese 
Aufgaben vom Ordnungsamt, Bereich 
Lebensmittelüberwachung und Veterinär-
wesen.  
§ 16 Tierschutzgesetz regelt die Erhe-
bung und Verwendung personenbezoge-
ner Daten. 

Nach § 23 Tiergesundheitsgesetz über-
mitteln Tierhalter*innen der zuständigen 
Behörde u.a. Namen und Anschrift. 
Zur Überwachung der Katzenschutzver-
ordnung sind die Haltungspersonen von 
Katzen verpflichtet, gem. § 3 der vg. Ver-
ordnung ihre personenbezogenen Daten 
dem Ordnungs-amt der Stadt Dortmund 
zur Registrierung zu melden. 
Bei Durchführung von Ordnungswidrig-
keitenverfahren sind die personenbezo-
genen Daten der zuständigen Behörde 
gem. § 111 Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten anzugeben. 
 
Empfänger und Kategorien von Emp-

fängern der personenbezogenen 
Daten: 

 
Die Weitergabe der personenbezogenen 
Daten an das Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, die Staatsanwaltschaft, die Poli-
zei, Gerichte oder an andere Behörden 
erfolgt zu Ermittlungszwecken in und zur 
Durchführung von Verwaltungs-, Buß-
geld- und Strafverfahren. 
 
Dauer und Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungsfristen: 
 
Für den Bereich des Veterinärwesens 
und der Tierseuchenüberwachung ist 
nach der Anlage 3 zur Aktenordnung der 
Stadt Dortmund eine Aufbewahrungsfrist 
von 10 bzw. 30 Jahren vorgeschrieben.   
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Verkehrsüberwachung 
  
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
 
Die Abteilung für Verkehrsüberwachung 
der Stadt Dortmund verarbeitet perso-
nenbezogene Daten (u.a. Fotos, Datum 
und Uhrzeit der Aufnahme, Kfz-Kennzei-
chen, gemessene Geschwindigkeit) so-
weit dies für die Erledigung der ihr ge-
setzlich übertragenen Aufgaben erforder-
lich ist. 
In diesem Rahmen werden die perso-
nenbezogenen Daten nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen gespeichert 
und dienen als Grundlage für die Über-
wachung des ruhenden und fließenden 
Verkehrs in Dortmund. 
 
Die Daten werden zur Ahndung von Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten im Bereich 
des fließenden und ruhenden Verkehr er-
hoben. Ferner erfolgt eine Abwicklung 
der anfallenden Verwaltungsgebühren   
 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
 
§ 31 ff. Straßenverkehrsgesetz (StVG)  
§ 33 I, § 35 Abs. 1 bis 4 und § 36 Abs. 2 
StVG 
§§ 48, 3, 4, 5, des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden-
OBG NW 
Rechtsgrundlage zur Überwachung ist 
die Straßenverkehrsordnung (StVO) 
§ 24 Ordnungsbehördengesetz im Zu-
sammenhang mit dem Polizeigesetz  

§ 9 Befragung, Auskunftspflicht, allge-
meine Regeln der Datenerhebung 
§ 11 Erhebung von Personaldaten zur 
Vorbereitung für Hilfeleistung und das 
Handeln in Gefahrenfällen 
§ 12 Identitätsfeststellung mit Ausnah-
men an einer Kontrollstelle 
i.V.m. §§ 12 Abs. 1 und § 13 DSG NRW. 
 
Außerdem gelten noch mit Einschrän-
kungen die § 22 uns 23, 24 , 26, 27, 28 
bis 32 des Polizeigesetzes, welche Da-
tennutzung, -speicherung  und -weiter-
gabe regeln und das Ordnungswidrigkei-
tengesetz. 
 
 
Empfänger und Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Da-
ten: 
 
Einwohnermeldeamt, Fahrerermittlungen 
in Gewerbebetrieben 
 
Dauer und Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungs-fristen: 
 
10 Jahre für kassenwirksame Daten 
nach Abschluss des Vorgangs, im Falle 
von Widerspruchs- und Klageverfahren 
in diesem Bereich sind Vorgänge nicht 
abgeschlossen. Die Aufbewahrungsfrist 
verlängert sich entsprechend der Verlän-
gerung der Bearbeitungsdauer.
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Ausländerbehörde 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
Die Abteilung für Ausländer- und Staats-
angehörigkeitsangelegenheiten der Stadt 
Dortmund verarbeitet personenbezogene 
Daten (u.a. Name, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit usw.) soweit dies für 
die Erledigung der ihr gesetzlich übertra-
genen Aufgaben erforderlich ist (u.a. für 
ordnungsrechtliche Verfügungen, sons-
tige Anordnungen und Nebenbestimmun-
gen sowie Maßnahmen zu deren Durch-
setzung). 
In diesem Rahmen werden Ihre perso-
nenbezogenen Daten nach Maßgabe der 
ausländerrechtlichen Bestimmungen 
etwa in einer Ausländerdatei sowie im 
Ausländerzentralregister gespeichert und 
dienen als Grundlage für die Erteilung 
aufenthaltsrechtlicher Erlaubnisse und 
sonstiger Bescheinigungen über den 
Aufenthaltsstatus.  
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ins-
besondere für folgende Zwecke: 
 

• Aufenthaltsgewährung u. -beendi-
gung von Ausländern aus Staaten au-
ßerhalb der EU 

• Überprüfung von Freizügigkeit bei 
EU-Ausländern 

• Ausstellung von Verpflichtungserklä-
rungen 

• Beteiligungen im Rahmen von Visum-
verfahren 

• Identitätsklärung in ausländerrechtli-
chen Verfahren 

• Melderechtliche Angelegenheiten bei 
Ausländern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbei-
tungstätigkeiten ergeben sich aus folgen-
den Gesetzen und Verordnungen: 
 

• dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

• der Aufenthaltsverordnung (Auf-
enthV) 

• dem Asylgesetz (AsylG) 

• dem Freizügigkeitsgesetz/EU (Frei-
zügG/EU) 

• dem Gesetz über das Ausländerzent-
ralregister (AZRG) 

• der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) 

• dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) 

• dem Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (DSG NRW)  

 
Ihre Daten werden insbesondere auf der 
Grundlage der §§ 49 Abs. 2, 86 ff. Auf-
enthG, § 11 Abs. 1 FreizügG/EU, § 7 
AsylG, § 31 StAG sowie §§ 6 und 7 
AZRG verarbeitet.  
 
Außerdem werden Daten verarbeitet, die 
aufgrund Ihrer gesetzlichen Mitwirkungs-
pflichten nach § 82 AufenthG erhoben 
werden. 
 
  



 

 

Empfänger und Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Da-
ten: 
 
Datenübermittlungen können an andere 
Stellen erfolgen, insbesondere an: 
 

• das Ausländerzentralregister 

• andere Ausländerbehörden 

• den Bundesnachrichtendienst 

• das Bundesamt für Verfassungs-
schutz 

• den Militärischen Abschirmdienst 

• das Bundeskriminalamt und das Zoll-
kriminalamt 

• das Landesamt für Verfassungs-
schutz und das Landeskriminalamt 
(LKA) 

• die zuständigen Behörden der Polizei 
(§ 73 Abs. 2 AufenthG) 

• das Informationssystem der Polizei 
bei unerlaubtem Aufenthalt (§ 66 
Asylgesetz, § 50 Abs. 6 AufenthG) 

• die Bundesagentur für Arbeit zur 
Durchführung des Beteiligungsverfah-
rens  
(§ 39 AufenthG) 

• die Meldebehörden (§§ 90 a, 90 b 
AufenthG) 

• Verwaltungsgerichte im Rahmen von 
gerichtlichen Verfahren 

• die Bundesdruckerei 

• das Schengener Informationssystem 
(SIS) bei Einreiseverweigerung für 
den gesamten Schengen-Raum 

• die in §§ 72 und 86 bis 91g AufenthG 
genannten Stellen 

• weitere öffentlichen Stellen, soweit 
sich im Verfahren ergibt, dass eine 
Weiterleitung der personenbezoge-
nen Daten nach den geltenden 
Rechtsvorschriften erforderlich und 
zulässig ist. 

Dauer und Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungsfristen: 
 
Grundsätzlich werden Ihre Daten ent-
sprechend der Bestimmungen der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) ge-
löscht, sobald sie für die Aufgabenerledi-
gung nicht mehr notwendig sind. Darüber 
hinaus sind die nach der Aufenthaltsver-
ordnung (AufenthV) bzw. nach dem Auf-
enthaltsgesetz (AufenthG) in der Auslän-
derdatei erfassten Daten wie nachfol-
gend aufgeführt zu löschen: 
 

• 10 Jahre nach dem Fortzug aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Ausländer-
behörde  
(§ 68 Abs. 2 AufenthV) 

• 5 Jahre nach Einbürgerung und nach 
Tod (§ 68 Abs. 2 AufenthV) 

• 10 Jahre nach Ablauf der Sperrwir-
kung gemäß § 11 AufenthG im Fall 
einer Ausweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung (§ 68 Abs. 2 Auf-
enthV). Eine Löschung erfolgt vorher, 
soweit Erkenntnisse aufgrund ande-
rer gesetzlicher Bestimmungen nicht 
mehr verwertet werden dürfen (§ 91 
Abs. 1 AufenthG). 

• 2 Jahre bei nach Ablauf der Gel-
tungsdauer einer im Visumsverfahren 
erteilten Zustimmung (§ 68 Abs. 1 
AufenthV) 

• 6 Jahre, wenn eine Verpflichtungser-
klärung ausgestellt worden ist und 
eine Ausländerin/ein Ausländer nach 
Ablauf der Geltungsdauer des Vi-
sums wieder ausgereist ist. 

 
 

  



 

 

Einbürgerung und 
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
 
Die Abteilung für Ausländer- und Staats-
angehörigkeitsangelegenheiten der Stadt 
Dortmund verarbeitet personenbezogene 
Daten (u.a. Name, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit usw.) soweit dies für 
die Erledigung der ihr gesetzlich übertra-
genen Aufgaben erforderlich ist. 
In diesem Rahmen werden Ihre perso-
nenbezogenen Daten nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen gespeichert 
und dienen als Grundlage für den Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. 
werden im Rahmen von Staatsangehö-
rigkeitsangelegenheiten verarbeitet. 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ins-
besondere für folgende Zwecke: 
 

• Entscheidungen im Rahmen des Er-
werbs der deutschen Staatsangehö-
rigkeit 

• Feststellung der deutschen Staatsan-
gehörigkeit 

 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbei-
tungstätigkeiten ergeben sich u.a. aus 
folgenden Gesetzen: 
 

• dem Staatsangehörigkeitsgesetz 
(StAG) 

• Gesetz über die Rechtsstellung hei-
matloser Ausländer im Bundesgebiet 
(HAuslG) 

• der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) 

• dem Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) 

• dem Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (DSG NRW)  

 
 

Empfänger und Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Da-
ten: 
 
Datenübermittlungen können an andere 
Stellen erfolgen, insbesondere an: 
 

• den Bundesnachrichtendienst 

• das Bundesamt für Verfassungs-
schutz 

• den Militärischen Abschirmdienst 

• das Bundeskriminalamt und das Zoll-
kriminalamt 

• das Landesamt für Verfassungs-
schutz und das Landeskriminalamt 
(LKA) 

• Bundesverwaltungsamt (Register 
EStA)  

• Verwaltungsgerichte im Rahmen von 
gerichtlichen Verfahren 

• weitere öffentlichen Stellen, soweit 
sich im Verfahren ergibt, dass eine 
Weiterleitung der personenbezoge-
nen Daten nach den geltenden 
Rechtsvorschriften erforderlich und 
zulässig ist. 

 
 
Dauer und Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungsfristen: 
 
Grundsätzlich werden Ihre Daten ent-
sprechend der Bestimmungen der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) ge-
löscht, sobald sie für die Aufgabenerledi-
gung nicht mehr notwendig sind. Darüber 
hinaus sind die erfassten Daten nach der 
Aufenthaltsverordnung (AufenthV) wie 
nachfolgend aufgeführt zu löschen: 

• 5 Jahre nach Einbürgerung und nach 
Tod (§ 68 Abs. 2 AufenthV)
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Gewerbeangelegenheiten 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
 
Die Abteilung für Gewerbeangelegenhei-
ten der Stadt Dortmund verarbeitet per-
sonenbezogene Daten (u.a. Name, Vor-
name, Gewerbebetrieb (Branche) usw.) 
soweit dies für die Erledigung der ihr ge-
setzlich übertragenen Aufgaben erforder-
lich ist. 
In diesem Rahmen werden Ihre perso-
nenbezogenen Daten nach Maßgabe der 
gewerberechtlichen Bestimmungen im 
Gewerberegister gespeichert und dienen 
als Grundlage, um eine selbstständige 
Tätigkeit ausüben zu können.  
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ins-
besondere für folgende Zwecke: 
 
Erteilung und Widerruf von 

• Gaststätten- und Gewerbeerlaubnis-
sen 

• Gewerbemeldungen 

• Erlaubnissen nach dem Prostituier-
tenschutzgesetz (ProstSchG) 

• Bewachungsgewerbe 

• Sonn- und Feiertagsschutz 

• Ladenöffnung 

• Preisangabenverordnung 

• Traditionskirmessen 

• Wochenmärkte 
 
Die Daten werden zur Erteilung/Versa-
gung/Widerruf/Rücknahme von Erlaub-
nissen erhoben. Ferner erfolgt eine Ab-
wicklung der anfallenden Verwaltungsge-
bühren. 
 
 
 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbei-
tungstätigkeiten ergeben sich u.a. aus 
den folgenden Gesetzen: 
 

• § 11 i.V. 33c Abs. 1 Gewerbeordnung 
und Allgemeine Verwaltungsgebüh-
renordnung NRW 

• LadenöffnungsgesetzNW 

• Preisangabengesetz 

• Sonn- und Feiertaggesetz NW 

• Titel IV Gewerbeordnung (GewO), §§ 
64 ff. GewO 

• Verträge nach Privatrecht (BGB), Ent-
geltordnung der Stadt Dortmund 

• § 6 Ladenöffnungsgesetz NW 

• Prostituiertenschutzgesetz 
 
Empfänger und Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Da-
ten: 
 
Polizeibehörden, Finanzbehörden, Ge-
werbemeldestelle, ggf. Berufsgenossen-
schaften, gesetzliche Krankenkassen; 
Justizbehörden; Amts- und Verwaltungs-
gerichte, Ordnungsbehörden, Industrie- 
und Handelskammer, 32/ZD Daten für 
die kassentechnische Abwicklung der 
Gebührenerhebung 
 
Dauer und Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungs-fristen: 
 
10 Jahre nach Erlöschen einer Erlaubnis 
oder nach Abschluss eines sonstigen 
Vor-ganges, gemäß Aktenordnung und 
KGSt.
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Büro für Anregungen, Beschwerden und 
Chancengleichheit 
 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 
 
Das Büro für Anregungen, Beschwerden 
und Chancengleichheit der Stadt Dort-
mund (BABC) ist als Stabsstelle der 
Fachbereichsleitung der Bürgerdienste 
zugeordnet und dient als Anlaufstelle für 
den Oberbürgermeister sowie als stadt-
weiter Ansprechpartner bei Hinweisen 
und Anfragen an die Verwaltung, Anre-
gungen und Beschwerden. 
 
Um die schriftlichen und telefonischen 
Eingänge zu bearbeiten, an die richtigen 
Stellen weiterleiten und Ihnen eine Rück-
meldung geben zu können, erfasst das 
BABC mit Ihrer Einwilligung Vor- und Fa-
miliennamen, Ihre Wohnanschrift, Ihre 
Telefonnummer und/ oder 
E-Mail-Adresse und gegebenenfalls wei-
tere von Ihnen im Rahmen der Eingabe 
gemachten Angaben. 
 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 
 
Das BABC verarbeitet personenbezoge-
nen Daten nach den Vorgaben der Euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Datenschutzgesetz 
(DSG) NRW. Die Verarbeitung der Daten 
erfolgt auf Basis einer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 a, Art 7 DSGVO und DSG NRW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empfänger und Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Da-
ten: 
 
Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung 
werden die erforderlichen Daten an die 
Fachbereiche der Stadtverwaltung Dort-
mund übermittelt. 
 
Die Übermittlung persönlicher Daten an 
Externe (zuständige Verwaltungen, Un-
ternehmen, Institutionen etc.) erfolgt nur 
bei ausdrücklicher Einwilligung der be-
troffenen Personen. 
 
Dauer der Speicherung der personen-
bezogenen Daten und Aufbewah-
rungsfristen: 
 
Es gilt die zweijährige Aufbewahrungs-
frist nach Aktenordnung. 




